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Deutscher Bundestag 

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr Wehrmeyer, 

mit Ihrer E-Mail vom 4. März 2013 haben Sie unter Bezugnahme 
auf das IFG um Übersendung des Gutachtens von Herrn Professor 
Dr. Rossi zur Anwendbarkeit des IFG auf die Wissenschaftlichen 
Dienste des Deutschen Bundestages gebeten. 

Im Zuge der Bearbeitung Ihres Antrages wurde Herrn Professor 
Dr. Rossi im Rahmen eines Drittbeteiligungsverfahrens nach 
§ 8 Abs. 1 in Verbindung mit§ 6 Satz 1 IFG um Stellungnahme 
gebeten, ob möglicherweise der Schutz geistigen Eigentums dem 
Anspruch entgegensteht. 

Herr Professor Dr. Rossi teilte mit, dass er auf Basis des von Ih
nen gewünschten Gutachtens einen Aufsatz zu dem Thema "Die 
Stellung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundes
tages im Informationsfreiheitsgesetz" veröffentlicht hat (vgl. 
DÖV 2013, S. 205 ff.). 

Dies wurde Ihnen mit Schreiben vom 17. April2013 zusammen 
mit dem Hinweis mitgeteilt, dass Ihr Anliegen damit als erledigt 
angesehen wird. 

In Ihrer E-Mail vom 22. April2013 tragen Sie vor, dass Ihr Antrag 
nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit beantwortet wor
den sei. Mit Ihrer weiteren E-Mail vom 29. April 2013 erklären 
Sie unter anderem, trotz der Veröffentlichung des erwähnten 
Aufsatzes nicht auf die Übersendung des beantragten Gutachtens 
verzichten zu wollen und baten nunmehr um Übersendung des
selben. 

Soweit Sie mit Ihrer E-Mail vom 22. April 2013 auf eine nicht 
zeitgerechte Bearbeitung Ihres Antrages hingewiesen haben, gehe 
ich davon aus, dass sich Ihre E-Mail mit meinem Schreiben vom 
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17. April 2013 überschnitten hat. Erlauben Sie mir in diesem 
Zusammenhang den Hinweis, dass die Frist des 
§ 7 Abs. 5 Satz 2 IFG gemäß§ 7 Abs. 5 Satz 3 IFG bei der Durch
führung eines Drittbeteiligungsverfahrens unterbrochen wird. 
Dem gegebenenfalls betroffenen Dritten ist nach§ 8 Abs. 1 IFG 
die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats ein
zuräumen. Deshalb ist dann eine Bearbeitung innerhalb derzeit
lichen Vorgabe des § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG regelmäßig nicht mög
lich. 

Da Sietrotz meines Hinweises auf die Veröffentlichung des the
mengleichen Aufsatzes weiterhin an Ihrem Antrag auf Zusen
dung des Gutachtens festgehalten haben, waren weitere Prüfun
gen erforderlich. Insbesondere war zu klären, ob im Hinblick auf 
laufende Gerichtsverfahren ein Ausschlussgrund nach 
§ 3 Nr. 1lit. g) IFG Ihrem Anspruch entgegensteht. Nachdem 
auch dies verneint wurde, kann ich Ihrem Antrag stattgeben und 
Ihnen das Gutachten zu Ihrer persönlichen Unterrichtung über
senden. 

reun.'llichen Grüßen 

Heusirrger f 


